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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.12.1974

Norm

EGZPO ArtXLII IA

KO §97 Abs4

Rechtssatz

Die Feststellung von Massebestandteilen durch den Masseverwalter kann auch durch Ausübung der bereits dem

Gemeinschuldner zustehenden Auskunftsansprüche, zB jene nach der Art XLII EGZPO erfolgen (Petschek - Reimer -

Schiemer, Insolvenzrecht, 437). Der klagende Masseverwalter hat dabei zu behaupten, daß dem Gemeinschuldner das

behauptete Recht gegen den Dritten zustehen würde. Die bloße Behauptung des Masseverwalters, er selbst habe die

Rechte zu klären, genügt nicht.

Entscheidungstexte

4 Ob 603/74

Entscheidungstext OGH 10.12.1974 4 Ob 603/74

1 Ob 563/86

Entscheidungstext OGH 03.09.1986 1 Ob 563/86

nur: Die Feststellung von Massebestandteilen durch den Masseverwalter kann auch durch Ausübung der bereits

dem Gemeinschuldner zustehenden Auskunftsansprüche, zB jene nach der Art XLII EGZPO erfolgen. (T1) Veröff:

SZ 59/143 = RdW 1987,55

6 Ob 581/90

Entscheidungstext OGH 31.05.1990 6 Ob 581/90

Auch; Beisatz: Der Masseverwalter hat jedoch zunächst alle ihm zu Gebote stehenden Mittel aufgrund der

verfahrensrechtlichen Vorschriften der Konkursordnung auszuschöpfen, um vom Gemeinschuldner selbst die als

erforderlich angesehenen Auskünfte zu erlangen. (T2)

6 Ob 2296/96g

Entscheidungstext OGH 21.11.1996 6 Ob 2296/96g

nur T1; Veröff: SZ 69/260
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